
die fundierte Meinungsbildung und Meinungsäuße
rung. Zunehmend sind Mitdenken, Mitverantwor
tung und Mithandeln der Bürger im Ringen um die 
Lösung der Menschheitsprobleme wie im Kampf um 
höhere Effektivität und Leistungswachstum in der 
Volkswirtschaft und auf anderen Gebieten gefragt. 
Den staatlichen und den gesellschaftlichen Organen 
obliegt die Verpflichtung, die Meinungsäußerung 
der Bürger zu achten, zu schützen und wirksam zu 
verwerten.
Keine Freiheit gibt es für antisozialistische Hetze 
und konterrevolutionäre Propaganda, auch wenn sie 
- wie von aggressiven Kreisen häufig praktiziert - un
ter dem Vorwand „freier“ Meinungsäußerung oder 
„Informationsfreiheit“ betrieben wird. Verfassungs
rechtlich verboten sind militaristische und revanchi
stische Propaganda, Kriegshetze und Bekundung 
von Glaubens-, Rassen- und Völkerhaß; sie werden 
als Verbrechen verfolgt. Der Schutz der sozialisti
schen Ordnung und der Bürger gebietet es, jeder 
Herabwürdigung staatlicher Organe, Verleumdun
gen und Beleidigungen nötigenfalls mit den Mitteln 
des Strafrechts zu begegnen.

Recht auf Freizeit und Erholung - Grundrecht der 
Bürger nach Art. 34 Verfassung. Im Sozialismus ist 
der antagonistische Gegensatz zwischen Arbeits
und Freizeit überwunden. Die Arbeit schafft die 
Voraussetzungen, das Lebensniveau ständig und 
planmäßig zu erhöhen, und dient damit einer sinner
füllten und kulturvollen Freizeitgestaltung, d. h., die 
Wahrnehmung des / Rechts auf Arbeit, die Erfül
lung der allgemeinen Pflicht zu gesellschaftlich nütz
licher Tätigkeit sichert die Realisierung dieses 
Grundrechts. Freizeit und Erholung helfen, das Ar
beitsvermögen zu erhalten und auszubauen. Auch in 
der Freizeit werden allgemeine und berufliche 
Kenntnisse vertieft; Ausbildung und Weiterbildung 
ermöglichen es dem Bürger, den Anforderungen des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts gerecht zu 
werden. Zugleich sichert das R. den Bürgern, daß sie 
bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft tatkräftig mitwirken und über ihre be
rufliche Tätigkeit hinaus politische und soziale Akti
vitäten entfalten. Ihre geistigen und Erholungsbe
dürfnisse prägen sich weiter aus und werden immer 
differenzierter befriedigt.
Das R. wird gemäß Art. 34 Verfassung gewährleistet 
durch die gesetzliche Begrenzung der täglichen und 
wöchentlichen / Arbeitszeit, einen vollbezahlten 
Jahresurlaub sowie den planmäßigen Ausbau des 
Netzes volkseigener und anderer gesellschaftlicher 
Erholungs- und Urlaubszentren. In den vergangenen 
Jahren ist die Arbeitszeit zunehmend verkürzt und 
die Dauer des / Erholungsurlaubs verlängert wor
den. Durchgängig würde zur 5-Tage-Arbeitswoche 
übergegangen. Besondere Arbeitszeit- und Erho
lungsregelungen gelten für Werktätige im Schicht
system oder bei erschwerten Arbeitsbedingungen. 
Die Arbeitszeit der Mitglieder der LPG muß den Er
fordernissen der genossenschaftlichen Arbeit und 
den Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft 
Rechnung tragen {/ Arbeitsverhältnisse in LPG).

Recht auf Freizügigkeit

In die Sozialpolitik von Partei und Regierung ist ein
geschlossen, daß besondere soziale Belastungen 
(z.B. kinderreicher berufstätiger Mütter) bei der 
Bemessung der Arbeitszeit berücksichtigt werden. 
Die Gewerkschaften kontrollieren die Einhaltung 
der getroffenen Regelungen.
Dem Ausbau von Erholungseinrichtungen widmen 
Staat und Gesellschaft hohe Aufmerksamkeit. Die 
Gewerkschaften und andere gesellschaftliche Orga
nisationen, das Reisebüro, die Betriebe und staatli
chen Einrichtungen schaffen immer günstigere Vor
aussetzungen für Erholung und sinnvolle Freizeitge
staltung, für Tourismus im In- und Ausland. In Fe
rienlagern der Betriebe, der Jugend- und der Pionier
organisation, der Schulen sowie in örtlichen Ferien
spielen erholen sich jährlich Millionen von Kindern 
und Jugendlichen Feriengestaltung der Schüler, 
Studenten und Lehrlinge). Die Möglichkeiten für 
Wochenend- und Naherholung werden ständig er
weitert.

Recht auf Freizügigkeit - Grundrecht der Bürger 
nach Art. 32 Verfassung. Im Rahmen der Gesetze ist 
jeder Bürger der DDR berechtigt, sich innerhalb des 
Staatsgebietes frei zu bewegen und auch seinen 
Wohnort frei zu wählen. Damit ist jedem Bürger ge
währleistet, sich an dem Ort niederlassen zu können, 
wo er günstige Bedingungen für seine persönliche, 
berufliche und familiäre Entwicklung findet; er kann 
im Urlaub, zur Erholung usw. die ihm genehmen Or
te aufsuchen. Zuzugsbeschränkungen für Großstäd
te, die in den Nachkriegsjahren erforderlich waren, 
bestehen nicht mehr. Die Freizügigkeit kann gesetz
lich'eingeschränkt werden, wenn es darum geht, die 
Sicherheit, z. B. an den Staatsgrenzen, zu gewährlei
sten oder Leben und Gesundheit von Bürgern zu 
schützen. So gelten besondere Bestimmungen für 
den Aufenthalt im / Grenzgebiet; Einschränkun
gen der Freizügigkeit können auch erforderlich wer
den, um ansteckende Krankheiten oder Katastro
phen zu bekämpfen (Gesetz zur Verhütung und Be
kämpfung übertragbarer Krankheiten beim Men
schen vom 3.12.1982, GBl. 11982 Nr. 40 S. 631; Ge
setz über das Veterinärwesen vom 20. 6.1962, GBl. I 
1962 Nr. 5 S. 55, i. d. F. des Anpassungsgesetzes vom 
11.6. 1968, GBl. I 1968 Nr. 11 S. 242; VO über den 
Katastrophenschutz vom 15.5. 1981, GBl. I 1981 
Nr. 20 S. 257; Ber. Nr. 25 S.312). Zeitweilige Auf
enthaltsbeschränkungen können gegenüber Straffäl
ligen oder kriminell Gefährdeten ausgesprochen 
werden (§§ 47 und 249 StGB; 2. VO über die Aufga
ben der örtlichen Räte und der Betriebe bei der Er
ziehung kriminell gefährdeter Bürger vom 6.7.1979, 
GBl. 1 1979 Nr. 21 S. 195).
Das R. sichert die Bewegungsfreiheit im Staatsgebiet 
der DDR. Die Einreise in das Staatsgebiet und die 
Ausreise aus dem Staatsgebiet werden von dieser 
Regelung nicht erfaßt. Die DDR eröffnet den Bür
gern weitreichende Möglichkeiten für Reisen ins 
Ausland, fördert den Tourismus, den Einsatz auf
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